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§ 1472 ABGB Außerordentliche.
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

§ 1472.

Gegen den Fiscus, das ist: gegen die Verwalter der Staatsgüter und des Staatsvermögens, in so weit die Verjährung

Platz greift (§§. 287, 289 u. 1456 – 1457), ferner gegen die Verwalter der Güter der Kirchen, Gemeinden und anderer

erlaubten Körper, reicht die gemeine ordentliche Ersitzungszeit nicht zu. Der Besitz beweglicher Sachen, so wie auch

der Besitz der unbeweglichen, oder der darauf ausgeübten Dienstbarkeiten und anderer Rechte, wenn sie auf den

Nahmen des Besitzers den ö<entlichen Büchern einverleibt sind, muß durch sechs Jahre fortgesetzt werden. Rechte

solcher Art, die auf den Nahmen des Besitzers in die ö<entlichen Bücher nicht einverleibt sind, und alle übrige Rechte

lassen sich gegen den Fiscus und die hier angeführten begünstigten Personen nur durch den Besitz von vierzig Jahren

erwerben.
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